
 

 

 

LWL-Dezernat Jugend und Schule /
FÖJ-Zentralstelle
48133 Münster      

  

Anmerkung: Es sind vorrangig öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Erstattungsfähig sind die Kosten der 
niedrigsten Beförderungsklasse (s. §4 BRKG).

Ermittlung der Fahrtkostenerstattung nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG)

 Kosten für die Fahrkarte, DB 2. Klasse (s. anl. Belege)                                                    EURO

 Zusätzl. Fahrtkosten, z.B. Busfahrt, Sammeltaxi o.Ä. (s. anl. Belege)                           EURO

 PKW-Fahrt, Hin- u. Rückfahrt insgesamt  km (Berechnung LJA)              EURO

           Gesamtbetrag              EURO

An der Nutzung des priv. PKWs besteht ein erhebliches dienstliches Interesse. Dieses erhebliche 
dienstliche Interesse wurde vor Antritt der Fahrt von der FÖJ-Zentralstelle schriftlich oder 
elektronisch festgestellt §5 (2) BRKG. Es werden daher für die Nutzung des priv. PKWs 0,30 €/Km 
anerkannt.

Unterschrift der Seminarleitung

   

Vorname Nachname

Vorname Nachname:         Kontoinhaber: 

        IBAN:

E-Mail: 

Mitgenommene TeilnehmerInnen:

 PLZ, Ort:

 Straße:

Mobil: 
BIC: 

Bank: 

Datum

Gruppe A  Gruppe B  Gruppe C  Gruppe D     Gruppe E  

Seminar 1   Seminar 2    Seminar 3    Seminar 4   Seminar 5  

Fahrtkostenabrechnung für das FÖJ-Seminar vom               

Fahrtkostenabrechnung für das Vorbereitungstreffen am  

Abfahrt von folgender Adresse: 

Gruppe F

(0,20 €/km, max. 130,- € s. § 5 (1) BRKG)
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